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Die nachhaltige Stadt der Zukunft – Welche 
Neuregelungen empfehlen sich zu Verkehr, 
Umweltschutz und Wohnen?

In der öffentlich-rechtlichen Abteilung des 73. Deutschen Juristentages 2022 
in Bonn geht es im Kern um die Frage, wie wir zukünftig in unseren Städten 
leben und arbeiten wollen. Insofern stellt sich eine Vielzahl an noch nicht 
gelösten Problemen. Diese kreisen um das „Mega-Ziel“ der Sicherung urbaner 
Nachhaltigkeit angesichts knappen und teuren Wohnraums, dichter werdenden 
Verkehrs, zunehmender Umweltbelastungen (insbesondere Klimaschutz) und 
einer Konzentration der Zuwanderung in den Ballungszentren. Richtschnur zur 
Bewältigung dieser Probleme ist vor allem das Nachhaltigkeitsprinzip mit seinen 
drei Dimensionen. Es zielt auf eine dauerhaft tragfähige, ange messene Balance 
zwischen ökonomischen, ökologischen und sozialen Belangen, unter besonderer 
Berücksichtigung der Knappheit von Ressourcen und der Interessen künftiger 
Generationen. 

Vor diesem Hintergrund wird die öffentlich-rechtliche Abteilung erörtern, 
welcher Regelungsbedarf sich für den Gesetzgeber aus einer dreidimensionalen 
Nachhaltigkeitsstrategie für die weitere städtebauliche Entwicklung ergibt. Zu 
diskutieren sind dabei höchst aktuelle, zukunftsweisende Fragen des Planungs-, 
Umwelt- und Verkehrsrechts, die unter anderem eine Neuausrichtung von 
Mobilität in der Stadt betreffen: Wie können Städte in die Lage versetzt werden, 
ihre eigenen mobilen Geschicke wieder in die Hand zu nehmen? Wie können 
neue Technologien in den Stadtverkehr rechtlich integriert werden? Überdies 
muss der Blick auf die Innenentwicklung der Städte fallen, die der weiteren 
Austarierung im komplexen, multipolaren Spannungsfeld von Klima-, Arten- 
und Freiflächenschutz, Bereitstellung ausreichender, bezahlbarer Wohnflächen 
sowie Reduzierung bzw. Bewältigung von Pendlerströmen bedarf. Damit gerät 
nicht zuletzt auch das geltende Städtebaurecht in die Kritik. Kann es die 
 Probleme der Gegenwart noch lösen und den Ansprüchen der Zukunft genügen? 
Welche Änderungen sind erforderlich, um einen Durchbruch in Richtung auf 
mehr urbane Nachhaltigkeit zu erzielen? Die öffentlich-rechtliche Abteilung 
wird hierfür mögliche Empfehlungen an den Gesetzgeber diskutieren und 
gegebenenfalls beschließen.
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